
Allgemeine Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P) seit 01.03.2020: 
Übersicht:   Welche Anforderungen sind bei der Vergabe von Aufträgen zu beachten? → Ziffer 3 ANBest-P

Ist der geschätzte Auftragswert höher als 3.000 Euro netto? 

Werden die Gesamtausgaben des Projektes 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln 
finanziert? (= Förderquote höher als 50 %) 

Ja
(z.B. staatliche Hochschulen, 
Kammern wie IHK, HWK etc.)

Ja

Nein 
(z.B. Vereine, Privatunternehmen etc. Ggf. Einzelfallprüfung erforderlich)

Nein 

Ist der geschätzte Auftragswert höher als 25.000 Euro netto?

Ist der Zuwendungsempfänger nach § 2 Abs.5 NTVergG und § 99 GWB öffentlicher Auftraggeber im Sinne des Vergaberechts?

Nein

Ja
Nein

Beträgt die Zuwendung laut Bescheid mehr als 100.000? (bzw. bei 
mehreren Zuwendungsgebern der Gesamtbetrag der Zuwendungen)

Ja

Handelt es sich um eine freiberufliche 
Leistung? (z.B. Architekten & Ingenieure)

Ja

Handelt es sich um eine Liefer- oder 
Dienstleistung?

Handelt es sich um eine Bauleistung?

Ja

Nein

}
Nein

Nein

Ja

Ja

Hinweis:
Die Übersicht gilt nur für Förderprojekte, in denen der Zuwendungsbescheid die Einhaltung der ANBest-P vorgibt. Sie soll insbesondere
privaten Auftraggebern / Zuwendungsempfängern eine Hilfestellung geben, da hier - je nach Konstellation - zwischen der (zulässigen)
Möglichkeit, Aufträge ohne Verfahren direkt zu vergeben, bis hin zur Durchführung von formalen Ausschreibungen im Sinne des Vergaberechts
alle Möglichkeiten in Frage kommen.

Die NBank übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Wir weisen darauf hin, dass sich Abweichungen aus dem konkreten
Zuwendungsbescheid ergeben können, welche vorrangig zu beachten sind.

Stand 01/2022

Der Auftrag kann
ohne ein Verfahren 
direkt vergeben 
werden.

Es müssen grundsätzlich vor Auftragserteilung 
mindestens drei geeignete Unternehmen zur 
Angebotsabgabe aufgefordert werden; Auftrag an 
wirtschaftlichsten Bieter, vgl. Ziffer 3.1.

Beachtung der Unterschwellen-
vergabeordnung (UVgO) unter 
Erleichterungen, vgl. Ziffer 3.2.1.

Beachtung des 1. Abschnitts der 
Vergabeordnung für Bauleistungen 
(VOB/A), vgl. Ziffer 3.2.3.

Möglichkeit, die 
Erleichterungen der Nds. 
Wertgrenzenverordnung 
(NWertVO) in Anspruch zu 
nehmen, vgl. Ziffer 3.2.4.

Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen, vgl. Ziffer 3.3:

Oberschwellenbereich:
• § 98 ff. GWB, VgV, VOB/A 2.Abschnitt, ggf. SektVO, KonzVgV

Unterschwellenbereich:
• das NTVergG, mit der Möglichkeit, die Erleichterungen der Nds. Wertgrenzenverordnung (NWertVO) in Anspruch zu nehmen 

• für Aufträge im Unterschwellenbereich, auf die das NTVergG nicht anwendbar ist (= freiberufliche Leistungen und Aufträge unter 
20.000 Euro netto) ggf. haushaltsrechtliche Vorschriften (§ 55 LHO, § 28 KomHKVO). Achtung:  Sollte keine Bindung an 
haushaltsrechtliche Vorschriften bestehen, ist bzgl. dieser Aufträge nach Ziffer 3.1 ANBest-P zu verfahren. 


